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Hinweis zur Einstandspreiseinpflegung / 
Übermittlung der steuerlichen Einstandskurse 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihren Aktienkauf.  
 
Wir übertragen Ihnen nach Erhalt der Rechnungssumme Ihre Aktien auf Ihr angegebenes 
Depot bei Ihrer Hausbank. 
 
Bei dem der Depotübertragung zu Grunde liegenden Wertpapiergeschäft handelt es sich - 
aus Sicht unseres Hauses - um einen Verkauf von Wertpapieren, bei dem unsere 
Lieferverpflichtung durch den Depotübertrag erfüllt wird. 
 
Der Depotübertrag wird von unserem depotführenden Kreditinstitut, der Volksbank Karlsruhe 
eG, als sogenannter "unentgeltlicher Depotübertrag mit Gläubigerwechsel" durchgeführt. Ein 
zum Zeitpunkt der Depotübertragung im System vorhandener steuerlicher Einstandskurs 
wird über das Tax-Box-System der Deutschen Börse mitübertragen. 
 
Die Erfassung des steuerlichen Einstandskurses des Käufers ist im Rahmen der 
Depotübertragung systembedingt jedoch nicht möglich. 
 
Diese im Rahmen von unentgeltlichen Depotüberträgen vorgegebene und in der 
überwiegenden Anzahl der Fälle anwendbare Steuerung - bei der keine manuelle 
Eingriffsmöglichkeit für unser Haus besteht - bewirkt in Ihrem Fall, dass entweder kein oder 
ein unzutreffender steuerlicher Einstandskurs an Ihr depotführendes Kreditinstitut übertragen 
wird. Im Falle der Veräußerung des an Sie übertragenden Wertpapiers würde somit eine 
unzutreffende Bemessungsgrundlage als Basis für die Besteuerung herangezogen. 
 
Wir empfehlen Ihnen daher, die Erfassung des steuerlichen Einstandskurses anhand der 
Originalkaufabrechnung bei Ihrem depotführenden Kreditinstitut zeitnah zu veranlassen, 
damit für den Veräußerungsfall eine korrekte Basis für die Besteuerung vorhanden ist. 
 
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG 




